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Beschlussvorlage 
 
EGem Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 840/2022 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: Amt für Gemeindeentwicklung Datum: 13.04.2022 
Bearbeiter: Julia Zimmermann Wahlperiode 2019 - 2024 

 
 

Beratungsfolge Termin Abstimmung  Ja | Nein | Enthaltung 

Stadtrat 11.05.2022 abweichender Beschluss, s. Seite 2 15 |   0    |   2 

 
 
 
Betreff: Kostenerhöhung der Maßnahme Sanierung GS Grieben 2. Bauabschnitt - 
Rückstellung freiwilliger Aufgaben 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt die geplanten freiwilligen 
Maßnahmen 2022 aufgrund der Kostenerhöhung der Pflichtmaßnahme „Sanierung 
Grundschule Grieben 2. Bauabschnitt“ zurückzustellen. 
 

 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits 
veranschlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
400.000 € HH-Ansatz 
100.000 € nicht gedeckt 

 Ja x Nein 

Jahr 2022  
500.000,00 EUR Produkt-Konto: 21100/0961000 

ggf. Stellungnahme Kämmerei  

 
 

 
 
  
 

 
 
______________________    
Andreas Brohm 
Bürgermeister          Siegel 
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Begründung: 
 
Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beabsichtigt im Jahre 2022 lt. Haushaltsplan in 
einem 2. Bauabschnitt das Obergeschoss der Grundschule Grieben zu sanieren.  
 

2019 wurde das Erdgeschoss der Grundschule Grieben mit dem 1. Bauabschnitt 
grundlegend saniert. Dies konnte im Rahmen der „Schulinfrastruktur“ Richtlinie umgesetzt 
werden. Die Gesamtausgaben des 1. Abschnittes betrugen knapp 465.000 €. 
 

Im Zuge des 1. Bauabschnitts wurden bereits die Heizungen im gesamten Gebäude saniert 
und der Sportraum im Obergeschoss sowie das Treppenhaus erneuert. Somit konnte in der 
Haushaltsplanungsphase Mitte 2021 sowie in der Beratungsphase zum Haushalt davon 
ausgegangen werden, dass der 2. Bauabschnitt mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 
400.000 € Eigenanteil umsetzbar ist.  
 

Im 2. Bauabschnitt soll das Obergeschoss der Grundschule Grieben vollumfänglich saniert 
werden. Die sanitären Einrichtungen, die elektrischen Anlagen, die Fußböden, die Wände 
und Decken sowie die Türen und Fenster sind zu erneuern.  
Ursprünglich sollte der 2. Bauabschnitt erst in den Folgejahren umgesetzt werden. Dabei ist 
man davon ausgegangen, dass zukünftig wieder Förderprogramme zum Ausbau von 
Schulen auferlegt werden.  
 

Nach Auswertung der Ausschreibungen wird ein Gesamtvolumen von knapp 500.000 € 
erreicht. Die Maßnahme wäre bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit 100.000 € überzeichnet. Die 
Gesamtfinanzierung der Maßnahme ist dadurch nicht gesichert. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 

Aktuell ist eine Finanzierung der Maßnahme nicht gesichert. Das Haushaltsbudget in Höhe 
von 400.000 € ist überzeichnet. Bereits laufende Maßnahmen, wie das FFW-Gerätehaus 
Lüderitz haben ebenfalls Mehrbedarf angemeldet.  
 

In Abwägung der geplanten freiwilligen Maßnahmen 2022 (siehe untenstehende Tabelle) 
und der Pflichtmaßnahmen 2022 sind aus Sicht der Verwaltung die freiwilligen Maßnahmen 
für die Deckung der erhöhten Kosten der Pflichtmaßnahmen zurückzustellen. 
 

Maßnahme (freiwillig) Gesamtausgaben 

Kulturhaus Dachsanierung 40.000 € 

Kulturhaus Blitzschutz 10.000 € 

Jugendclub Grieben 60.000 € 

Jugendclub Lüderitz 60.000 € 

Zuschuss Sportverein Lüderitz  6.500 € 

Pavillon Briest  5.000 € 

Radweg Uchtdorf-Burgstall 10.000 € 

LEADER (Pauschale BV 310/2020) 10.000 € 

Gesamtausgaben 211.500 € 

 
 
 
Beschluss BV 840/2022, mit der Änderung (Änderung in Kursiv) 
 

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt die geplanten freiwilligen 
Maßnahmen 2022 aufgrund der Kostenerhöhung der Pflichtmaßnahme „Sanierung 
Grundschule Grieben 2. Bauabschnitt“ zurückzustellen. 
Die Verwaltung wird die freiwilligen Maßnahmen weiterverfolgen und nach Haushaltslage 
umsetzen. Ziel ist es, die freiwilligen Maßnahmen durchzuführen bzw. weiterzuführen. Die 
Priorisierung dieser Maßnahmen ist dem Stadtrat vorzulegen. 
Die Grundlage dieses Beschluss ist der Einwand des Bürgermeisters, der uns dafür die 
rechtliche Grundlage liefert. 
 

Abstimmungsergebnis:   15x Ja;  0x Nein;  2x Enthaltung 
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